
U
nter dem

 N
am

en «Stenografenverein St. G
allen» besteht ein Verein im

 Sinne von

Art. 60 ff des Schw
eizerischen Zivilgesetzbuches.

D
er Stenografenverein St. G

allen ist 1961 aus dem
 Zusam

m
enschluss des Steno-

grafenvereins Stolze-Schrey St. G
allen, gegründet am

 26. Februar 1859, dem
 Ste-

nografenverein Tablat St. G
allen O

st, gegründet am
 30. D

ezem
ber 1897 und dem

Stenografenverein Bruggen, gegründet 1914, hervorgegangen.

I. Z
w

eck u
n

d
 T

ätig
keit

A
rt. 1

D
er Stenografenverein St. G

allen bezw
eckt die Pflege und Förderung des Stenogra-

fiesystem
s Stolze-Schrey und dessen frem

dsprachigen Ü
bertragungen. D

er Ste-

nografenverein St. G
allen ist M

itglied des Schw
eizerischen Stenografenverbandes

Stolze-Schrey (SSV).

Art. 2
Zur Erreichung des V

ereinszw
eckes dienen insbesondere A

nfänger-, Fortbildungs-

und Schnellschreibkurse in deutscher und frem
dsprachiger Stenografie und die

O
rganisation von W

ettschreiben.

A
rt. 3

In sinngem
ässer Erw

eiterung der Kurstätigkeit können auch andere bürotechnische

Fächer unterrichtet w
erden.

II. M
itg

lied
sch

aft

Art. 4
D

er Verein um
fasst:

a) Aktivm
itglieder

b) Freim
itglieder

c) Ehrenm
itglieder

d) Passivm
itglieder

Art. 5
A
ls A

ktivm
itglieder können Personen aufgenom

m
en w

erden, die das vom
 V

erein

vertretene System
 kennen.

Art. 6
Zu Freim

itgliedern können Personen ernannt w
erden, die dem

 V
erein m

indestens

25 Jahre angehört haben. Ihnen kann der Jahresbeitrag verm
indert oder erlassen

w
erden.

Art. 7
Zu Ehrenm

itgliedern können auf A
ntrag des Vorstandes Personen ernannt w

erden,

die sich um
 den Verein und um

 die Stenografie besonders verdient gem
acht haben.

Art. 8
A
ls Passivm

itglieder können dem
 V

erein Personen angehören, die durch Leistung

eines Jahresbeitrages den Vereinszw
eck fördern helfen.

Art. 9
Eintritte und A

ustritte sind jederzeit m
öglich. Sie sind dem

 V
orstand einzureichen.

M
itglieder, die ihre finanziellen V

erpflichtungen nicht erfüllen, können durch V
or-

standsbeschluss von der M
itgliederliste gestrichen w

erden.

Art. 10
M

itglieder, die den Frieden stören oder das A
nsehen des V

ereins beeinträchtigen,

können nach B
ericht und A

ntrag des V
orstandes durch die H

auptversam
m

lung

ausgeschlossen w
erden

III. V
o

rstan
d

 u
n

d
 K

o
m

m
issio

n
en

A
rt. 11

D
er Vorstand besteht aus m

indestens 3 M
itgliedern. Er besorgt die G

eschäfte unter

Beachtung der Statuten. D
er V

orstand entscheidet über die A
ufnahm

e von M
itglie-

dern und ernennt die Freim
itglieder.

Er ist berechtigt, U
nterkom

m
issionen zu ernennen und in sie auch ausserhalb des

Vorstandes stehende Vereinsm
itglieder zu w

ählen.

D
er Präsident vertritt den V

erein nach aussen, ordnet V
orstandssitzungen und

Versam
m

lungen an und leitet sie.

D
as Pflichtenheft für die einzelnen Vorstandsm

itglieder w
ird vom

 Vorstand erlassen.

D
er Kassier ist für das gesam

te R
echnungsw

esen verantw
ortlich.

Art. 12
D

ie Prüfungskom
m

ission besteht aus m
indestens drei M

itgliedern, die m
it A

us-

nahm
e des Präsidenten vom

 Vorstand gew
ählt w

erden.

Sie sorgen für die:

a) 
Ausschreibung und Korrektur von Konkurrenzaufgaben

b
) 

V
orbereitung und D

urchführung von W
ettschreiben und allfälliger sonstiger

W
ettbew

erbe

Art. 13
Zur Prüfung der G

eschäftsführung des Vorstandes und der Kom
m

issionen sow
ie des

R
echnungsw

esens ist an der H
auptversam

m
lung die G

eschäftsprüfungskom
m

ission

zu bestim
m

en, die personell dem
 U

m
fang der Tätigkeit entsprechen soll.

Sie hat der H
auptversam

m
lung schriftlich Bericht und Antrag zu unterbreiten.

IV
. V

ersam
m

lu
n

g
en

Art. 14
Vereinsversam

m
lungen w

erden vom
 Vorstand nach Bedarf einberufen.

Art. 15
Im

 Frühjahr findet jährlich die ordentliche H
auptversam

m
lung statt zur Behandlung

folgender G
eschäfte:

a) 
A
bnahm

e der Jahresberichte, der Jahresrechnung und des Berichtes der G
e-

schäftsprüfungskom
m

ission

b) 
Voranschlag und Festsetzung der M

itgliederbeiträge

c) 
W

ahl des Präsidenten und der übrigen Vorstandsm
itglieder, der Kom

m
issions-

präsidenten und der G
eschäftsprüfungskom

m
ission

d) 
Allgem

eine U
m

frage.

D
ie H

auptversam
m

lung entscheidet ausserdem
 über folgende ausserordentliche

G
eschäfte:

a) 
Ernennung von Ehrenm

itgliedern

b) 
Statutenrevision

A
rt. 16

Eine ausserordentliche H
auptversam

m
lung kann auf Beschluss des Vorstandes oder

auf Verlangen eines Fünftels der stim
m

berechtigten M
itglieder einberufen w

erden.

Art. 17
Stim

m
berechtigt sind alle M

itglieder; w
ählbar sind Aktiv-, Frei- und Ehrenm

itglieder.



Art. 18
Bei W

ahlen und Beschlüssen w
ird offen abgestim

m
t, w

enn nicht die M
ehrheit der

anw
esenden stim

m
berechtigten M

itglieder geheim
e Abstim

m
ung verlangt.

Im
 ersten W

ahlgang entscheidet das absolute, im
 zw

eiten W
ahlgang sow

ie bei

Sachabstim
m

ungen das relative M
ehr.

Bei Stim
m

engleichheit gibt der Präsident den Stichentscheid.

V
. R

ech
n

u
n

g
sw

esen

A
rt. 19

D
ie Einnahm

en des Vereins bestehen aus den M
itgliederbeiträgen, Kursgeldern und

Spenden.

Art. 20
D

ie Jahresbeiträge w
erden durch die H

auptversam
m

lung festgesetzt.

D
ie Ehrenm

itglieder sind beitragsfrei.

A
rt. 21

D
er Jahresbeitrag für Zentralverein und «Schw

eizer Stenograf» ist in den beschlos-

senen M
itgliederbeiträgen inbegriffen.

Art. 22
M

ehrere Fam
ilienm

itglieder können den «Schw
eizer Stenografen» gem

einsam

beziehen.

Art. 23
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsverm

ögen.

D
ie persönliche H

aftbarkeit der M
itglieder ist ausgeschlossen.

V
I. S

tatu
ten

revisio
n

 u
n

d
 V

erein
sau

flö
su

n
g

Art. 24
Statutenrevisionen können nur an der H

auptversam
m

lung vorgenom
m

en w
erden.

Entsprechende A
nträge sind dem

 Vorstand m
indestens vier W

ochen vorher schrift-

lich einzureichen.

Zur Beschlussfassung ist eine Zw
eidrittels-M

ehrheit der anw
esenden stim

m
berech-

tigten M
itglieder notw

endig.

Art. 25
Solange noch fünf M

itglieder den V
erein aufrechterhalten w

ollen, kann er nicht

aufgelöst w
erden.

Bei A
uflösung des V

ereins ist das V
ereinseigentum

 dem
 «Schw

eizerischen Steno-

grafenverband Stolze-Schrey (SSV
)» zu übergeben, sofern bei V

ereinsauflösung

nichts anderes beschlossen w
ird.

V
II. S

ch
lu

ssb
estim

m
u

n
g

en

Art. 26
Als R

echnungsjahr gilt das Kalenderjahr.

A
rt. 27

A
lle vom

 Verein gefassten Beschlüsse, w
elche diesen Statuten entsprechen, haben

die gleiche W
irksam

keit w
ie eine ihrer Bestim

m
ungen.

A
rt. 28

D
iese Statuten ersetzen jene des Stenografenvereins St. G

allen vom
 29. A

pril 1961

sam
t den seither beschlossenen Änderungen. Sie treten sofort in Kraft.

Beschlossen an der ordentlichen H
auptversam

m
lung vom

 12. April 2002

Stenografenverein St. G
allen

D
er Präsident: 

D
ie Vizepräsidentin:

R
ainer H

aering
 Alexa Lindner
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